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ERKLAERUNG DER EIDG . ORTE, SICH AN DIE BESTIMMUNGENDER ERBEINUNG
HALTEN ZU WOLLEN1

Nach reiflicher Beratung und in Anbetracht der 1474 mit dem Hau¬

se Oesterreich geschlossenen und 1477 sowie 1511 erneuerten Erb¬

einung , ferner im Bemühen , die Souveränität der Eidgenossenschaft

zu garantieren , hätten sich [ zu Baden ] die [Tagsatzungs - ] Gesand¬

ten ] der Orte BE , LU, UR, SZ , OW, NW, ZG, neugl . und kath . GL,

FR , SO, AI und des Abtes von St . Gallen dahin entschlossen , ge¬

nannte Erbeinung stets getreu halten zu wollen . Sollten die an¬

grenzenden vorderösterreichischen Lande wider Recht und Billig¬

keit bedroht werden , wolle man diesen zu Hilfe eilen . Ein glei¬
ches erwarte man im Bedarfsfälle auch von seiten des Kaisers

[Leopold I . ] . Man hoffe , von diesem bald eine gleichlautende Er¬

klärung zu erhalten.
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